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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit 

und Ortsteile 

25.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 25.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, 

Rechnungsprüfung und Vergaben 

26.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und 

Gleichstellung 

26.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 

Beteiligungen 

27.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Kulturausschuss 27.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 17.10.2018 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Sachverhalt 

Der Ortsteilrat Ermstedt stimmt der DS 1388/18 – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 

Erfurt 2030 unter Beachtung des folgenden Änderungsantrages zu. 

 

Der Ortsteilbürgermeister wird beauftragt, den folgenden Änderungsantrag einzubringen: 

 

Seite 121 – 3.8 -  HANDLUNGSFELD ORTSTEILE – Ziele und strategische Ansätze  

Anstrich 6 - soll wie folgt geändert werden:  

 

 bedarfsgerechte und attraktive Anbindung der Ortsteile durch den ÖPNV  aufrechterhalten 

verbessern 

 

Begründung:  

Im Zuge der demografischen Entwicklung ist es insbesondere für die kleineren Ortsteile 

notwendig, die ÖPNV Anbindung stets weiter zu entwickeln.  

  

 

Ortsteilbürgermeister Ermstedt 
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 Ä./E.-Antrag  

zur DS-Nr.: 1388/18 
 

Stadtrat öffentlich 



DA 1.15 

LV 1.54 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 1996/18 Seite 2 von 2 

 

Die Verpflichtung zur Daseinsvorsorge besteht und somit müssen Angebote zur Mobilität mit dem 

ÖPNV gemacht werden, die unabhängig von Fahrgastzahlen bestehen müssen. 

Es darf nicht jede Linie, jede Haltestelle nach der Wirtschaftlichkeit betrachtet werden, sondern 

der ÖPNV insgesamt. 

Geprüft werden sollten hier u.a. andere Linienführungen oder die Einrichtung eines Ringverkehrs. 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

20.09.2018, gez. Götze   

Datum, Unterschrift 
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